jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 4 Bgld. LPG § 4

Bgld. LPG - Burgenlandische Landeslehrer-Personalvertretungs-Geschaftsordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

In Sitzungen des Personalvertretungsausschusses flihrt der Vorsitzende dieses Ausschusses und im Falle seiner
Verhinderung der Stellvertreter den Vorsitz. Ist weder der Vorsitzende noch einer seiner Stellvertreter anwesend, so
hat der Ausschul3 unter der Leitung des altesten anwesenden Mitgliedes flr die betreffende Sitzung einen
Vorsitzenden zu bestimmen. Kommt eine solche Wahl nicht zustande, so fuhrt den Vorsitz das an Lebensjahren alteste

anwesende Mitglied des Ausschusses.

In Kraft seit 13.04.1996 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 4 Bgld. LPG § 4
	Bgld. LPG - Burgenländische Landeslehrer-Personalvertretungs-Geschäftsordnung


